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Zusammenstellung der wesentlichen Daten 

 

Objekt: Eigentumswohnung in einem 3- geschossigen Mehrfamilienwohnhaus mit 85 
Wohneinheiten (meist 1 Zimmer Appartements), unterkellert, Tiefgarage, Au-

ßenstellplätze, massive Bauweise, Baujahr 1994, Gaszentralheizung, Tep-
pichboden und Fliesenbeläge, Kunststofffenster isolierverglast, Eindeckung 

in Betondachstein, gute Wohnlage 

Geschosslage: Erdgeschoss 

Wohnfläche/Nutzfläche: 39/ 12,60 m² 

Raumaufteilung: Wohn-/Essraum, Schlafen, Kochnische, Flur, Duschbad, Loggia, 
 Abstellraum im Dachgeschoss  

Ertragswert 72.500 € 

Vergleichswert 71.600 € 

Ertragsvervielfacher (VW/RE) 14,98  

rel. Verkehrswert 1843 €/m² 

Verkehrswert 72.000 € 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Wohnungseigentum in einem Mehrfamilienhaus mit 85 Wohnein-
heiten 
 

Objektadresse: 
 

Im Sauerbrod 84 + 86 
66123 Saarbrücken 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von St. Johann, Blatt 19005, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung St. Johann, Flur 155, Flurstück 19/19, Fläche 3298 
m² 
 

 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: 
 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Saarbrücken vom 
11.03.2025, soll durch ein schriftliches Sachverständigengutach-
ten der Verkehrswert ermittelt werden. 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

18.06.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

18.06.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 18.06.2025 wurden die Prozessparteien 
durch Einschreiben Einwurf vom 27.05.2025 fristgerecht einge-
laden. 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Es war lediglich die Besichtigung der Allgemeinflächen des Ge-
bäudes möglich. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

der Sachverständige 
 

Eigentümer: 
 

xxx 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We-
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 

• Kopie unbeglaubigter Grundbuchauszug 
 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla-
gen beschafft: 

• Übersichtsplan und Lageplan (Quelle: OnGeo) 

• Kopien aus der Bauakte bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde 
der Stadt Saarbrücken 

• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) aus der 
Bauakte 

• Kopien aus der Grundakte (/Teilungspläne, Teilungserklärung, 
Gemeinschaftsordnung) 

• Eigene Berechnung der Wohn- und Nutzflächen 

• Auskunft über die beitragsrechtliche Situation des Amts für 
Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur der Stadt Saarbrücken 
vom 15.05.2025 

• Bodenrichtwertauskunft und Auskunft aus der Kaufpreis-
sammlung des Gutachterausschusses der Stadt Saarbrücken 
vom 19.05.2025 

• aktueller Immobilienmarktbericht der Stadt Saarbrücken 2024 

• aktueller Landesgrundstücksmarktbericht des Saarlandes 
2024 
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1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Da lediglich eine Teilbesichtigung (Allgemeinflächen) möglich war, basiert die nachfolgende Be-
schreibung auf der Teilbesichtigung, den Informationen aus der Bauakte der Grundakte und Annah-
men! 
 

 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Saarland 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Saarbrücken ist Landeshauptstadt des Saarlandes und hat ca. 
180.000 Einwohnen; 
Stadtteil St. Johann ist ein Stadtteil der saarländischen Landes-
hauptstadt Saarbrücken und hat etwa 30.000 Einwohner. 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

Landeshauptstadt: 
Saarbrücken (ca. 6 km entfernt) 
 
Autobahnzufahrt: 
AS 32 Zweibrücken; A8 
 
Bahnhof: 
Hbf Saarbrücken (ca. 1,4 km entfernt) 
 
Flughafen: 
Saarbrücken Ensheim (ca. 16 km entfernt) 
 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Stadtrand; 
Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 6 km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung; 
Schulen ca. 1 km entfernt; 
KiTa ca. 500 m; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer-
nung; 
gute Wohnlage 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen 
 

Beeinträchtigungen: 
 

unbekannt 
 

Topografie: 
 

Hanglage über ca. eine Geschosshöhe; 
von der Straße abfallend 
 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
 

Grundstücksgröße: 
insgesamt 3298,00 m²; 
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Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksform 
 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

tlw. verkehrsberuhigt ausgebaute Wohnstraße 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege beiderseitig vorhanden; 
Parkstreifen vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; 
Telefonanschluss; 
Rest unbekannt 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

keine Grenzbebauung des Wohnhauses 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 

Beim Ortstermin gab es keine Anhaltspunkte für Altlasten. Es 
wird daher ein altlastenfreier Zustand unterstellt. 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von St. Johann, 
Blatt 19005, keine wertbeeinflussende Eintragung. 
 

Herrschvermerke: 
 

keine 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 
 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Der Sachverständige hat am 12.05.2025 per E -mail eine Bau-
lastenauskunft bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt 
Saarbrücken angefragt. Dies wurde bis jetzt nicht beantwortet. 
Evtl. Baulasten haben allerdings keinen Einfluss auf den Ver-
kehrswert des Bewertungsobjekts (Wohnungseigentum). 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungs-
plan. “ Im Sauerbrod”, folgende Festsetzungen: 
WR = reines Wohngebiet; 
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III = 3 Vollgeschosse (max.); 
GRZ = 0,3 (Grundflächenzahl); 
GFZ = 1 (Geschossflächenzahl); 
o  = offene Bauweise 
 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er-
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden 
schriftlich erkundet. 
 

 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Das Objekt ist offensichtlich vermietet. 
 

 

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen sowie WEG-spezifischer Regelun-
gen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 

 



 G3825 Im Sauerbrod 84 + 86, 66123 Saarbrücken  Seite 7/35 

 

 

 Dipl.Ing. (FH) Architekt Michael Lehberger  
 

3.2 Gemeinschaftliches Eigentum - Mehrfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Mehrfamilienhaus; 
dreigeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend; 
mit Anbau 
 

Baujahr: 
 

1994 (gemäß Bauakte) 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
 

Außenansicht: 
 

insgesamt verputzt und gestrichen 
 

 

3.2.2 Nutzungseinheiten 

Kellergeschoss: 
Nebenräume, Tiefgarage 
 
Erdgeschoss: 
Wohnungen 
 
1. Obergeschoss: 
Wohnungen 
 
2. Obergeschoss: 
Wohnungen 
 
3. Obergeschoss: 
Abstellräume 
 

 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundament 
 

Keller: 
 

Beton, Mauerwerk 
 

Umfassungswände: 
 

Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk 
 

Innenwände: 
 

Mauerwerk, Bimsstein 
 

Geschossdecken: 
 

Stahlbeton 
 

Treppen: 
 

Geschosstreppe: 
Stahlbeton mit Naturstein; 
einfaches Eisengeländer 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Kunststoff, mit Lichtausschnitt 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten 
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Dachform: 
Satteldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachstein (Beton); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 
 

 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

durchschnittliche Ausstattung 
 

Heizung: 
 

Lt. Baubeschreibung: 
Zentralheizung, mit gasförmigen Brennstoffen (Gas), Baujahr 
1994; 
Flachheizkörper 
 

Lüftung: 
 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf-
tung) 
 

Warmwasserversorgung: 
 

Annahme:  
zentral über Heizung 
 

 

3.2.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen im gemeinsch. Eigentum, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

Eingangstreppe 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

normal 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

Beschädigungen am Belag der Eingangstreppe; 
sonst keine wesentlichen erkennbar, 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist befriedigend. 
 

 

3.3 Nebengebäude 

3.3.1 Nebengebäude im gemeinschaftlichen Eigentum 

unbekannt 
 

 

3.3.2 Nebengebäude im Sondereigentum 

nein 
 

 

3.4 Außenanlagen 

3.4.1 Außenanlagen im gemeinschaftlichen Eigentum 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, befestigte Stellplatzfläche, 
sonst unbekannt 
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3.5 Sondereigentum an der Wohnung nebst Loggia 

3.5.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumaufteilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Gebäude: 
 

Das Sondereigentum liegt im Erdgeschoss, rechts des Treppen-
hauses nach hinten (zum Garten) gelegen. 
 

Wohnfläche/Nutzfläche: 
 

Die Wohnfläche beträgt gemäß eigener Berechnung rd. 39 m²; 
die Nutzfläche beträgt gemäß eigener Berechnung rd. 12,6 m² 
 

Raumaufteilung/Orientierung: 
 

Die Wohnung hat (lt. Grundriss) folgende Räume: 
Schlafzimmer, Wohn/Essraum mit Küchenzeile, Bad, Flur, Log-
gia 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig 
 

Besonnung/Belichtung: 
 

unbekannt 
 

 

3.5.2 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.5.2.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Die nachfolgenden Angaben wurden der Baubeschreibung entnommen und konnten nicht überprüft 
werden. 
 

 

Bodenbeläge: 
 

schwimmender Estrich mit Teppichboden, Fliesen im Bad 
 

Wandbekleidungen: 
 

glatter, einfacher Putz mit Kalkfarbenanstrich, einfachen Tapeten 
(Raufasertapeten), Fliesen im Bad 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Deckenputz mit Raufasertapeten. 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung; 
Rollläden aus Kunststoff; 
Fensterbänke innen aus Naturstein; 
Fensterbänke außen aus Aluminium 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
einfache Türblätter, holzfurniert, 
einfache Schlösser und Beschläge; 
Holzwerkstoffzargen 
 

sanitäre Installation: 
 

Bad: 
eingebaute Dusche, wandhängendes WC mit verdecktem Spül-
kasten, Waschtisch, durchschnittliche Qualität 
 

Küchenausstattung: 
 

Kompaktkleinküche 
 

Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig 
 

 

3.5.3 Besondere Bauteile, besondere Einrichtungen, Zustand des Sondereigentums 

besondere Bauteile: 
 

Loggia 
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Baumängel/Bauschäden: 
 

unbekannt 
 

allgemeine Beurteilung des Sondereigen-
tums: 
 

Der Zustand ist unbekannt 
 

 

3.6 Sondernutzungsrechte und besondere Regelungen 

Sondernutzungsrechte: 
 

An einem Stellplatz, im Freien mit Nr. 22 bezeichnet 
 

Erträge aus gemeinschaftlichem Eigen-
tum: 
 

unbekannt 
 

Erhaltungsrücklage (Instandhaltungsrück-
lage): 
 

unbekannt 
 

 

3.7 Hausgeld 

Hausgeld 
 

Höhe des Hausgelds ist unbekannt 
 

 

3.8 Beurteilung der Gesamtanlage 

Die Gesamtanlage befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen Zustand 
 

 

 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 155/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit einem Mehrfamilienhaus 
bebauten Grundstück in 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84 + 86 verbunden mit dem Sondereigentum an der 
Wohnung nebst Loggia, im Aufteilungsplan mit Nr. 22 bezeichnet sowie einem Abstellraum im Dachraum sowie 
dem Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz im Freien mit Nr. 22 bezeichnet zum Wertermittlungsstichtag 
18.06.2025 ermittelt: 

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 

St. Johann 19005 1 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

St. Johann 155 19/19 3.298 m² 

 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Wohnungs- oder Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu benötigt man ge-
eignete Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Wohnungs- oder Teileigentumen oder die 
Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen.  

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Vergleichskauf-
preisverfahren” bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (bei 
Wohnungseigentum z. B. auf €/m² Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage dieser 
Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Vergleichsfaktorverfahren” genannt (vgl. § 20 Im-
moWertV 21). Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge an die 
wert-( und preis) bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Wohnungs- oder Teileigentums anzupassen (§§ 
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25 und 26 ImmoWertV 21). 

Unterstützend oder auch alleine (z. B. wenn nur eine geringe Anzahl oder keine geeigneten Vergleichskaufpreise 
oder Vergleichsfaktoren bekannt sind) können zur Bewertung von Wohnungs- oder Teileigentum auch das Er-
trags- und/oder Sachwertverfahren herangezogen werden. 

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist sowohl für Wohnungseigentum (Wohnungen) als auch für Teilei-
gentum (Läden, Büros u. ä.) immer dann geraten, wenn die ortsüblichen Mieten zutreffend durch Vergleich mit 
gleichartigen vermieteten Räumen ermittelt werden können und der objektspezifisch angepasste Liegenschafts-
zinssatz bestimmbar ist. 

Eine Sachwertermittlung sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn zwischen den einzelnen Woh-
nungs- oder Teileigentumen in derselben Eigentumsanlage keine wesentlichen Wertunterschiede (bezogen auf 
die Flächeneinheit m² Wohn- oder Nutzfläche) bestehen, wenn der zugehörige anteilige Bodenwert sachgemäß 
geschätzt werden kann und der objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor) bestimm-
bar ist. 

Sind Vergleichskaufpreise nicht bekannt, so können zur Erkundung des Grundstücksmarkts (bedingt) auch Ver-
kaufsangebote für Wohnungs- oder Teileigentume herangezogen werden. 

Die Kaufpreisforderungen liegen nach einer Untersuchung von Sprengnetter/Kurpjuhn und Streich) je nach Ver-
käuflichkeit (bzw. Marktgängigkeit) zwischen 10 % und 20 % über den später tatsächlich realisierten Verkaufs-
preisen. Dies hängt jedoch stark von der örtlichen und überörtlichen Marktsituation (Angebot und Nachfrage) ab. 

4.3 Anteilige Wertigkeit des Wohnungs-/Teileigentums am Gesamtgrundstück 

Der dem Wohnungs-/Teileigentum zugeordnete Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) ent-
spricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des Wohnungs- / Teileigentums am Gesamtgrundstück. 

4.4 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 260,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 3 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 

 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 18.06.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 3 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = 3.298 m² 

 

Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
18.06.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Gesamtgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 260,00 €/m²  
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II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 18.06.2025   1,080  

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

W (Wohnbaufläche) W (Wohnbaufläche)   1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 280,80 €/m²  

Fläche (m²) keine Angabe 3.298   1,000  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,000  

Vollgeschosse 3 3   1,000  

Bauweise offen offen   1,000  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 280,80 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 280,80 €/m²  

Fläche    3.298 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 926.078,40 € 
rd.  926.000,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 18.06.2025 insgesamt 926.000,00 €. 

4.4.1 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 155/10.000) des zu be-
wertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit 
des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertanteil für die 
Ertrags- und Sachwertermittlung angehalten werden. 

 

Ermittlung des anteiligen Bodenwerts Erläuterung 

Gesamtbodenwert   926.000,00 €  

Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte   0,00 €  

angepasster Gesamtbodenwert   926.000,00 €  

Miteigentumsanteil (ME)   155/10.000  

vorläufiger anteiliger Bodenwert   14.353,00 €  

Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte   0,00 €  

anteiliger Bodenwert  = 14.353,00 €  

  rd.  14.400,00 €  

 

Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 18.06.2025 14.400,00 €. 

4.5 Vergleichswertermittlung  

4.5.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichen-

den Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale 

des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (Vergleichs-

faktorverfahren) basieren. 
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Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewer-

tenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art 

und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnflä-

che etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag 

stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit 

dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussen-

den Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf 

die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt 

werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes mit dem Wertermittlungsstich-

tag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wer-

termittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, ins-

besondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke 

mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von 

geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefak-

toren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) 

oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der 

Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhält-

nisse mittels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale 

des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ver-

gleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten 

vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Ver-

gleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, 

die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und 

die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlichen Nähe zum Werter-

mittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an 

die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grund-

stücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grund-

lage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Ge-

bäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfak-

toren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichs-

faktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die 

Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertver-
hältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbe-
einflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere 
in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und 
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der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, 
ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver-
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von 
Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos-
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

· nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

· grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg-
liche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos-
tenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Vergleichswertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis mehrerer, vom Sachverständigen 
aus dem örtlichen Grundstücksmarkt bestimmten Vergleiche (Vergleichskaufpreis(e), Richtwert(e), Erfahrungs-
wert(e)) für Wohnungseigentum ermittelt. 

I. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis(e)/Richtwert(e) 

(Kurzbezeichnungen)  (BWO) 1 2 3 4 

Lage / Quelle (Fußnotenbezeichnung) E159 E259 E359 E459 

Vergleichswert [€] ------- 101.000,00 36.900,00 63.500,00 74.000,00 

Wohnfläche [m²] 39,00 51,00 22,00 32,00 36,00 

rel. Vergleichswert [€/m²] ------- 1.980,39 1.677,27 1.984,38 2.055,56 

nicht enthaltene Beiträge 
[€/m²] 

------- 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 18.06.2025 

Kaufdatum/Stichtag 18.06.2025 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2023 

zeitliche Anpassung   1,050  1,050  1,050  0,950 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich-
tag [€/m²]  

2.079,41 1.761,13 2.083,60 1.952,78 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m²] 39,00 51,00 22,00 32,00 36,00 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

Lage gute Lage gute Lage gute Lage gute Lage gute Lage 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

Geschosslage EG 2. OG 1. OG 2. OG 1. OG 

Anpassungsfaktor   0,960  0,980  0,960  0,980 

RND/GND [Jahre] 
(Restwert) 

49 / 80 53/80 53/80 53/80 51/80 

Anpassungsfaktor   0,920  0,920  0,920  0,960 

Vermietung vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

Teilmarkt  Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis  
[€/m²]  

1.836,54 1.587,84 1.840,23 1.837,17 

Gewicht 1,00 1,00 1,00 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis x Ge-
wicht  
[€/m²] 

1.836,54 1.587,84 1.840,23 1.837,17 

 

4.5.4 Erläuterungen zur Anpassung der Vergleichskaufpreis(e) / Richtwert(e) ( 1 - 4 ) 

RND = Restnutzungsdauer, GND = Gesamtnutzungsdauer 

E159 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

E259 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 
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Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

E359 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

E459 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

I. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis(e)/Richtwert(e) 

(Kurzbezeichnungen)  (BWO) 5 6 7 8 

Lage / Quelle (Fußnotenbezeichnung) E159 E259 E359 E459 

Vergleichswert [€] ------- 49.250,00 35.000,00 57.000,00 54.000,00 

Wohnfläche [m²] 39,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

rel. Vergleichswert [€/m²] ------- 2.238,64 1.590,91 2.590,91 2.454,55 

nicht enthaltene Beiträge 
[€/m²] 

------- 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 18.06.2025 

Kaufdatum/Stichtag 18.06.2025 01.01.2023 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 

zeitliche Anpassung   0,950  0,950  0,980  0,990 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich-
tag [€/m²]  

2.126,71 1.511,36 2.539,09 2.430,00 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m²] 39,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

Lage gute Lage gute Lage  gute Lage gute Lage 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

Geschosslage EG EG 1. OG EG EG 

Anpassungsfaktor   1,000  0,980  1,000  1,000 

RND/GND [Jahre] 
(Restwert) 

49 / 80 51/80 51/80 50/80 49/80 

Anpassungsfaktor   0,960  0,960  0,980  1,000 

Vermietung vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

Teilmarkt  Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf Weiterverkauf 

Anpassungsfaktor   1,000  1,000  1,000  1,000 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis  
[€/m²]  

2.041,64 1.421,89 2.488,31 2.430,00 

Gewicht 1,00 1,00 1,00 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis x Ge-
wicht  
[€/m²] 

2.041,64 1.421,89 2.488,31 2.430,00 

 

4.5.5 Erläuterungen zur Anpassung der Vergleichskaufpreis(e) / Richtwert(e) ( 5 - 8 ) 

RND = Restnutzungsdauer, GND = Gesamtnutzungsdauer 
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E159 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

E259 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

E359 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

E459 

Lage: 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84/86 

Quelle: schriftliche Auskunft Gutachterausschuss vom 19.05.2025 

 

Ausschluss von evtl. Vergleichskaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten: 

Aus der Summe aller angepassten und für diese Wertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/-preise wurde 
zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht 
ersichtlichen Besonderheiten  

±30,00% als Ausschlusskriterium gewählt; die Ausschlussgrenzen betragen demnach  1.354,82 €/m² - 2.516,09 
€/m². 

Kein angepasster Vergleichswert/-preis unter- bzw. überschreitet diese Ausschlussgrenzen. 

Damit ergibt sich der relative Vergleichswert wie folgt: 

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswerte/-preise 
(ohne Ausreißer) 

  15.483,62 €/m² 

Summe der Gewichte (ohne Ausreißer)  : 8,00 

vorläufiger gemittelter relativer Vergleichswert  = 1.935,45 €/m² 
 rd.  1.935,00 €/m² 

 

4.5.6 Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts  Erläuterung 

vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert    1.935,00 €/m²  

Zu-/Abschläge relativ  + 0 €/m²  

vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert   = 1.935,00 €/m²  

Wohnfläche    39,00 m²  

Zwischenwert   = 75.465,00 €  

Zu-/Abschläge absolut    0,00 €  

vorläufiger Vergleichswert  = 75.465,00 €  

Marktübliche Zu- oder Abschläge (gem. § 7 Abs. 2 ImmoWertV 
21 u.a.) 

   0,00 €  

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert   = 75.465,00 €  

besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale   - 3.816,02 €  

Vergleichswert  = 71.648,98 € 

rd. 71.600,00 € 
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Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag 18.06.2025 mit rd. 71.600,00 € ermittelt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensicht-
lich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Weitere Besonderheiten: Sicherheitsabschlag wegen Teilbesichtigung -3.816,02 € 

• prozentuale Schätzung:  

-5,00 % von 76.320,30 € 

  

Summe -3.816,02 € 

 

4.6 Ertragswertermittlung  

4.6.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den 
vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag 
abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grund-
stücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reiner-
trag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. 
Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen 
Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzer-
störbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich be-
grenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objekt-
spezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren-
tenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberech-
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch 
angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der baulichen 
Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten 
vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
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4.6.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielba-
ren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) 
Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare 
Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesi-
cherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grund-
stücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für 
eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die 
Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und 
die Betriebskosten.  

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein-
bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand 
von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das 
Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 
Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug ge-
bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter um-
gelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, 
der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – 
abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vor-
läufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund 
und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung 
und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnitts-
wert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten 
Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswert-
verfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä-
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt-
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt-
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie-
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine An-
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt-
lung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- 
oder Abschläge erforderlich. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver-
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos-
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg-
liche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos-
tenschätzung angesetzt sind. 
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4.6.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stk.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Wohnungseigentum 
(Mehrfamilienhaus) 

22 Wohnung EG  39,00  10,26 400,00 4.800,00 

Summe   39,00 -  400,00 4.800,00 

 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie-
ten) 

 4.800,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

 

− 

 
1.001,00 € 

jährlicher Reinertrag = 3.799,00 € 

Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils,  
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung) 

4,50 % von 14.400,00 € (Liegenschaftszinssatz  anteiliger Bodenwert (beitrags-
frei)) 

 
 

− 

 
 

648,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 3.151,00 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

bei LZ = 4,50 % Liegenschaftszinssatz 

und RND = 49 Jahren Restnutzungsdauer 

 

 

 

 

 

19,651 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 61.920,30 € 

anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 14.400,00 € 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums = 76.320,30 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge − 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums = 76.320,30 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 3.816,02 € 

Ertragswert des Wohnungseigentums = 72.504,29 € 

 rd. 72.500,00 € 
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4.6.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohnflächen wurden von mir durchgeführt. Sie sind an die WoFlVo angelehnt. Die Be-
rechnungen weichen demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277) ab; sie sind deshalb 
nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück ortsüblich nachhaltig erzielbare Netto-
kaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete 
umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Sie wird auf der Grundlage von Vergleichsmieten für mit dem Bewer-
tungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

1 aus der Mietpreissammlung des Sachverständigen und 

2 ggf. aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden 

3 Wohnungs- und/oder Gewerbemieten Capital 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet. 

 

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) für das Gebäude: Mehrfamilienhaus 

 Ertragseinheit Vergleichs-
miete 

WF/NF-
Korrek-

tur 

Grundflächen-
besonderhei-

ten 

Sonstige Korrek-
turen 

NKM 

Nr. Nutzung/Lage (€/m²) K0 K1 K2 (€/m²) 

22 Wohnung EG  10,26 1,00 1,00 1,00 10,26 

 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver-
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- 
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be-
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs-
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das 
auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

 

Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil    

Verwaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg.  359,00 € 359,00 € 

Instandhaltungskosten    

Wohnen Wohnungen (Whg.) 39,00 m²  14,00 €/m² 546,00 € 

Mietausfallwagnis    

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag  96,00 € 

Summe   1.001,00 € 

 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze 
als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, 
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Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, 
sowie 

• der gemeinsamen Ableitungen im örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremium, insbesondere zu der 
regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze, und/oder 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder 

• des Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes 

bestimmt. 

 

Laut Immobilienmarktbericht der Stadt Saarbrücken liegt der Liegenschaftszinssatz für Eigentumswohnungen in 
Saarbrücken Zwischen 4,0% (selbstgenutzte Objekte) und 4,5% (vermietete Objekte). 

 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine An-
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) wurde gem. Vorgabe der ImmowertV21 gewählt! 

 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tat-
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. 
h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durch-
geführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Un-
terhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Mo-
dell angewendet. 

 

 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Mehrfamilienhaus  

Das (gemäß Bauakte) 1994 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.  

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1994 = 31 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rech-

nerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre – 31 Jahre =) 49 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punkt-

rastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 49 Jahren und somit ein fikti-

ves Baujahr von 1994. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Da eine Innenbesichtigung des bzw. der Gebäude nur teilweise möglich war und somit der innere Zustand teil-
weise unbekannt ist, muss ein sachverständig geschätzter Sicherheitsabschlag erfolgen!  

 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Weitere Besonderheiten: Sicherheitsabschlag wegen Teilbesichtigung  -3.816,02 € 
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• prozentuale Schätzung:  

-5,00 % von 76.320,30 € 

  

Summe -3.816,02 € 

 

4.7 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.7.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für die 
Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. Dort 
ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für 
vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertver-
fahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleicher-
maßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte 

Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrenser-

gebnisses erforderlichen Daten. 

4.7.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Die Kaufpreise von Wohnungs- bzw. Teileigentum werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsverfahren 
beschriebenen Gründen auf dem Grundstücksmarkt üblicherweise durch Preisvergleich gebildet. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Vergleichs-
wertermittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Vergleichs-
wert abgeleitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem ste-
hen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) erforder-
lichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend bzw. zur Ergebniskontrolle ange-
wendet. 

4.7.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Vergleichswert wurde mit rd. 71.600,00 €, 

und der Ertragswert mit rd. 72.500,00 € 

ermittelt. 

4.7.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser Ver-
fahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für die 
zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanismen und 
von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Vergleichswertverfahren in Form 
von  

• mehreren hinreichend vergleichbaren Vergleichswerten 

zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität des Vergleichswertverfahrens wird diesem deshalb das Gewicht 
1,000 (v) beigemessen. 
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Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Renditeobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Objektart 
wird deshalb dem Ertragswert das Gewicht 1,00 (a) beigemessen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Ertragswertverfahren in nicht aus-
reichender Qualität (nur wenige Vergleichsmieten, überörtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Ertragswertverfahren das 
Gewicht 0,60 (b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (a)  0,60 (b) = 0,600 und 

das Vergleichswertverfahren das Gewicht = 1,000. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: [ 72.500,00 

€ x 0,600 + 71.600,00 € x 1,000]  1,600 = rd. 72.000,00 €. 

4.7.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für den 155/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grund-
stück in 66123 Saarbrücken, Im Sauerbrod 84 + 86 verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst 
Loggia, im Aufteilungsplan mit Nr. 22 bezeichnet sowie einem Abstellraum im Dachraum sowie dem Sondernut-
zungsrecht an einem Stellplatz im Freien mit Nr. 22 bezeichnet  

 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 

St. Johann 19005 1 
 

Gemarkung Flur  Flurstück 

St. Johann 155 19/19 
 

wird zum Wertermittlungsstichtag 18.06.2025 mit rd. 

72.000 € 

(in Worten: zweiundsiebzigtausend Euro) 

140.819,76 DM 

geschätzt. 

 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegen-
stehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine 
volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

 

 

 

 

Zweibrücken, den 20. Juni 2025 

 

 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßen-
karte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem 
Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Im Kontext von Zwangsversteigerungen 
darf das Gutachten nur mit Zustimmung des zuständigen Amtsgerichts veröffentlicht werden. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 

 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2025 

 
[2] Bernhard Bischoff: Das neue Wertermittlungsrecht (Praxis der Immobilienbewertung nach der Im-

mowertV), Olzog-Verlag 2009 
 
[3] Kleiber: WertR 06 (Wertermittlungsrichtlinien 2006), 9. Auflage 
 
[4] Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2018, 23. Auflage 
 
[5] GUG (Grundstückmarkt und Grundstückswert), aktuelle Zeitschrift und Archiv 
 
[6] IFS (Institut für Sachverständigenwesen): Immobilienbew. in der Zwangsverst.; Hans Netscher, Katha-

rina Bleutge; 1. Auflage 
 
(7) Ferdinand Dröge: Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewerberaum, 2. Auflage 1999 
 

 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Übersichtkarte, Lageplan (lizensiert, Quelle: On Geo) 
 
Anlage 2: Fotos 
 
Anlage 3: Grundrisse 
 
Anlage 4: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 
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Anlage 1: Übersichtkarte, Lageplan (lizensiert, Quelle: On Geo) 

Seite 1 von 2 

 
 

Maßstab (im Papierdruck): 1:200.000 
 

 

Ausdehnung: 34.000 m x 34.000 m 
 

  

 

 

    

 

0 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

20.000 m 
 

  

 

Übersichtskarte mit Verkehrsinfrastruktur (Eine Vervielfältigung ist gestattet bis zu 40 Drucklizenzen. Die Veröffentlichung im Internet ist auf 

6 Monate begrenzt.) 

Die Übersichtskarte wird herausgegeben vom Falk-Verlag. Die Karte enthält u.a. die Siedlungsstruktur, die Gemeindenamen, die Flächennutzung und die regionale 
Verkehrsinfrastruktur. Die Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und wird im Maßstabsbereich 1:200.000 und 1:800.000 angeboten. Die Karte darf in 

einem Exposé genutzt werden. Die Lizenz umfasst die Vervielfältigung von 30-40 Druckexemplaren, sowie für die Verwendung in Gutachten im Rahmen von 

Zwangsversteigerungen und deren Veröffentlichung durch Amtsgerichte. Die Gutachten bzw. Exposés dürfen als PDF-Dokument im Internet veröffentlicht werden. 

Die Veröffentlichungszeit ist auf 6 Monate begrenzt. Eine Ausnahme sind Gutachten zu Zwangsversteigerungen. Diese dürfen längstens für die Dauer des 

Zwangsversteigerungsverfahrens im Internet veröffentlicht werden. 

 

Datenquelle 

MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Stand: 2025 

 

  

 

Anlage 1: Übersichtkarte, Lageplan (lizensiert, Quelle: On Geo) 
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Seite 2 von 2 

 
 

Maßstab (im Papierdruck): 1:1.000 
 

 

Ausdehnung: 170 m x 170 m 
 

  

 

 

    

 

0 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

100 m 
 

  

 

Auszug von Teilinhalten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®) 

Die Liegenschaftskarte - generiert aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS®) - stellt den Nachweis des Liegenschaftskatasters für 

die Lage und die Beschreibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthält u.a. die Hausnummern, Gebäude, Straßennamen, Flurstücksgrenzen und Flurstücks-

nummern. 

 

Datenquelle 

Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen des Saarlandes Stand: Mai 2025 
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Anlage 2: Fotos 

Seite 1 von 2 

 
 

 
 

Gesamtnansicht Im Sauerbrod 

 

 

 
 

Eingangselement von innen 
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Anlage 2: Fotos 
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Fluransicht 

 

 

 
 

Eingangstreppe 
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Anlage 3: Grundrisse 

Seite 1 von 4 

 
 

 
 

Grundriss Erdgeschoss Gesamtübersicht 
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Anlage 3: Grundrisse 

Seite 2 von 4 

 
 

 
 

Grundriss Wohnung 
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Anlage 3: Grundrisse 

Seite 3 von 4 

 
 

 
 

Grundriss Dachgeschoss 
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Anlage 3: Grundrisse 
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Grundriss Stellplätze 
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Anlage 4: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 

1. Wohnflächenberechnung (in Anlehnung an die WoFlVo) 

Wohnung Raum Länge(m) Breite(m) Faktor

Nr. 22 Flur 2,40 1,60 1 3,84 3,84

Bad 1,80 1,66 1 2,99

-1,40 0,25 1 -0,35 2,64

Wohnzimmer 4,80 1,80 1 8,64

4,80 1,56 1 7,49 16,13

Schlafzimmer 4,80 1,80 1 8,64

4,80 1,56 1 7,49 16,13

Loggia 0,90 3,60 0,5 1,62 1,62

40,35

Putzabzug 40,35 0,97 39,14

39,14

rd. 39,00

Fläche(m²)

 

2. Nutzflächenberechnung 
 

Geschoss Raum Länge(m) Breite(m) Faktor

Dachgeschoss Abst. Nr. 22 4,50 1,10 1 4,95

4,50 3,40 0,5 7,65 12,60

rd. 12,60

Fläche(m²)

 

 

Die Berechnung erfolgte aus den vorliegenden Grundrissen. 
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